
Das 
TUTicket
            JahresAbo

Die Freizeitregelung für Schüler und Azubis:
Das JahresAbo gilt an Schultagen nach 14:00 Uhr, an landes-
einheitlichen Ferientagen sowie an Wochenenden und Feiertagen 
ganztags unabhängig vom aufgedruckten Geltungsbereich in 
den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar 
(TUTicket, VVR und VSB) und im Landkreis Konstanz (VHB). 

TUTicket  
Der Verkehrsverbund 
des Landkreises Tuttlingen

Bahnhofstraße 100
78532 Tuttlingen
Info-Telefon: 07461 / 926-5300
www.tuticket.de
info@tuticket.de

Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch	 7:30 - 13:00 Uhr
	 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag	 7:30 - 13:00 Uhr 
	 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 	 7:30 - 12:00 Uhr

Mit Kind und Kegel – 
die Freizeit- und Mitnahmeregelung 
für Erwachsene:
Das JahresAbo gilt an Wochenenden und Feiertagen ganztags 
unabhängig vom aufgedruckten Geltungsbereich in den 
Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar  
(TUTicket, VVR und VSB) und berechtigt zur Mitnahme eines 
weiteren Erwachsenen und bis zu 4 Kindern oder allen eigenen 
Kindern bis 14 Jahre. 

12 Monate fahren. 
10 Monate zahlen.
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12 Monate fahren. 10 Monate zahlen.
Das TUTicket JahresAbo

www.tuticket.de

Stand 2010

Unterwegs mit dem TUTicket 
JahresAbo heißt:
	12 Monate fahren, 10 Monate zahlen

	 nach 12 Monaten ohne Rückbelastung kündbar

	wird nach 12 Monaten nicht gekündigt, verlängert sich 

	 das JahresAbo automatisch um 12 Monate

	 für beliebig viele Fahrten in den ausgewählten Zonen

	bequem bezahlen durch monatliche Abbuchung

	 gilt in 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten 

	für alle Züge und Busse im Landkreis Tuttlingen 
	 (3er Ringzug, Deutsche Bahn, Regionalbus und Stadtbus)

	Preis richtet sich nach den tatsächlich befahrenen Zonen 		
	 (siehe beigefügte Tarif-Information) 

So ermitteln Sie Ihren Fahrpreis: 
1.	 Zählen Sie die Anzahl aller zwischen Startort und Zielort befah- 
	 renen Zonen je nach Fahrweg. Mehrfach durchfahrene Zonen  
	 müssen natürlich nur einmal gezählt werden. Orte auf der 		
	 Zonengrenze können Sie der Zone zuordnen, in welche die Fahrt 	
	 führt. 

2.	 Den Fahrpreis für Ihre jeweilige Fahrkarten-Art finden Sie in den 	
	 Tarif-Informationen. 

 	 Es gelten die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen 	
	 von TUTicket. 
 	 Für Fahrten in den Landkreis Rottweil bzw. Schwarzwald-Baar-	
	 Kreis gilt der 3-er Tarif. 
	 Weitere Infos erhalten Sie im Internet auf www.tuticket.de

Das Rundum-Sorglos-Abo.


